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Planunterlage für einen Bebauungsplan Geschb.Nr.: P 03 / 009

Gemeinde: Werpeloh Gemarkung: Werpeloh
Flur: 13 Maßstab: 1 : 1000
Vervielfältigung nur für eigene, nichtgewerbliche Zwecke gestattet (Niedersächsisches 
Gesetz über das Vermessungswesen (NVermG) vom 1. Februar 2003).

Bebauungsplan Nr. 17

" Am Kreuzkamp, 2. Erweiterung "

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet durch das:

Büro für Stadtplanung, Gieselmann und Müller GmbH
Wehmer Straße 3  ,  49757 Werlte  ,  Tel.: (05951) 95 10 12

Werlte, den 09.07.2009

................................................

Plangebiet

Gemeinde Werpeloh
Am Brink 6

49751 Werpeloh
Die dieser Planunterlage zu Grunde liegenden Angaben des amtliche Vermessungswesen sind nach § 5
des Niedersächsischen Gesetzes über das amtliche Vermessungswesen vom 12.12.2002 Nds. GVBl. 2003
S. 5, geschützt. Die Verwertung für nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke und die öffentliche Weitergabe
ist nicht zulässig.

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und dem Ergebnis des örtlichen
Feldvergleiches. Sie weist die städtbaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege
und Plätze vollständig nach ( Stand vom 13. Jan. 2004 ).
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die

Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Angefertigt durch Dipl.-Ing. Klaus Alves, Öffentl. best. Verm.-Ing.

Quakenbrück, den 09.07.2009
Amtssiegel

..............................................................
Öffentl. best. Verm.-Ing.

Planunterlage Geschäftszeichen:  P 03 / 009

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Landkreis: Emsland
Gemeinde: Werpeloh Flur: 13
Gemarkung: Werpeloh Maßstab: 1 : 1000

( S )

gez.  Alves

Der Rat der Gemeinde Werpeloh hat in seiner Sitzung am 04.05.2009 dem Entwurf 
des Bebauungsplanes Nr. 17 und der Begründung einschließlich Umweltbericht 
zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 06.05.2009 ortsüblich bekannt 
gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 17 und der Begründung einschließlich Umwelt-
bericht haben vom 18.05.2009 bis 18.06.2009 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
ausgelegen.

Werpeloh, den 18.06.2009

................................................
Gemeindedirektor

Der Rat der Gemeinde Werpeloh hat in seiner Sitzung am ............................... dem 
geänderten Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 17 und der Begründung einschließlich 
Umweltbericht zugestimmt und die eingeschränkte Beteiligung gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
beschlossen.
Den Beteiligten im Sinne von § 13 Abs. 1 BauGB wurde vom ................................. bis 
................................ Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Werpeloh, den ..........................

................................................
Gemeindedirektor

Der Rat der Gemeinde Werpeloh hat den Bebauungsplan Nr. 17 nach Prüfung der 
Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 09.07.2009 als Satzung 
(§ 10 BauGB) sowie die Begründung einschließlich Umweltbericht beschlossen.

Werpeloh, den 09.07.2009

................................................
Gemeindedirektor

Der Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 17 " Am Kreuzkamp, 2. Erweiterung " der 
Gemeinde Werpeloh ist gemäß § 10 BauGB am 31.08.2009 im Amtsblatt des 
Landkreises Emsland bekannt gemacht worden.

Der Bebauungsplanes Nr. 17 ist mit Bekanntmachung am 31.08.2009 gemäß
§ 10 Abs. 3 BauGB in Kraft getreten.

Werpeloh, den 31.08.2009
................................................

Gemeindedirektor

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 17 sind Verletzungen 
von Vorschriften gemäß § 215 BauGB in Verbindung mit § 214 Abs. 1 - 3 BauGB 
gegenüber der Gemeinde  nicht  geltend gemacht worden.

Werpeloh, den ..........................

................................................
Gemeindedirektor

        Präambel
Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 40 

der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO), hat der Rat der Gemeinde Werpeloh 

diesen Bebauungsplan Nr. 17 " Am Kreuzkamp, 2. Erweiterung " bestehend aus der 

Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen, als Satzung 

beschlossen.

Werpeloh, den 09.07.2009

      .................................................                           ................................................

Bürgermeister       Gemeindedirektor

Verfahrensvermerke
Der Rat der Gemeinde Werpeloh hat in seiner Sitzung am 10.12.2003 die Aufstellung 

des Bebauungsplanes Nr. 17 beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss ist  gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in der zur Zeit gültigen Fassung 

am 26.02.2009 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Werpeloh, den 26.02.2009

             ................................................

      Gemeindedirektor

Planzeichenerklärung
Festsetzungen des Bebauungsplanes

Gemäß Planzeichenverordnung 1990 und der Baunutzungs-
verordnung i.d.F. vom 23.01.1990 (BGBl.  S. 132)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des BBP Nr. 17

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für

auch gegenüber Vekehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

        überbaubare Grundstücksflächen

Grundflächenzahl als Höchstmaß (siehe textl. Fests. 1.2 )

         Nicht überbaubare Grundstücksflächen

=  Verkehrsberuhigter Bereich

Straßenverkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Baugrenze

Sonstige Planzeichen6.
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1. Textliche Festsetzungen:  gemäß § 9 (1) BauGB / BauNVO 1990)

1.1 Sockelhöhe:
Die Sockelhöhe darf 0,50 m, gemessen zwischen der Oberkante des fertigen Fußbodens
des Erdgeschosses und der Oberkante der fertigen Fahrbahn der Erschließungsstraße in 
der Mitte des Gebäudes, nicht überschreiten.

1.2 Zulässige Grundfläche:
Die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) darf durch die Grundfläche der in § 19 
Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen nicht überschritten werden.

1.3 Höhenlage der Grundstücke:
Die Höhenlage der Baugrundstücke darf nicht verändert werden. Die Straßen- und 
Gebäudehöhen (Sockelbereich) haben sich der vorhandenen natürlichen Höhenlage 
anzupassen.

1.4 Grünordnerische Festsetzungen:

1.4.1 Fläche zum Anpflanzen und Erhalten von Bäumen und Sträuchern:
Auf der festgesetzten Fläche für das Anpflanzen und Erhalten von Bäumen und 
Sträuchern sind vorhandene Gehölze zu erhalten. Auf den gehölzfreien Flächen sind die 
in der Pflanzliste angegebenen Arten zu verwenden. Es sind mindestens vier Arten zu 
verwenden. Der Mindestanteil je Art muss 10 % betragen. Die Mindestpflanzenzahl wird 
auf 1 Pflanze pro 1,5 qm festgesetzt. Abgängige Gehölze sind durch entsprechende 
Neupflanzungen zu ersetzen.

Pflanzliste:
Acer pseudoplatanus Bergahorn Populus tremula Zitterpappel
Alnus glutinosa Schwarzerle Prunus spinosa Schlehe
Betula pendula Sandbirke Quercus robur Stieleiche
Carpinus betulus Hainbuche Rosa canina Hundsrose
Corylus avellana Haselnuss Salix caprea Salweide
Crataegus monogyna Weißdorn Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Fagus sylvatica Rotbuche Sorbus aucuparia Eberesche

1.4.2 Straßenbegrünung:
Innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen ist je 50 qm versiegelter Fläche ein hoch-
stämmiger Laubbaum zu pflanzen.

1.4.3 Begrünung der Baugrundstücke:
Auf den jeweiligen Baugrundstücken ist je 50 qm versiegelter Fläche ein hochstämmiger 
Laubbaum zu pflanzen.

und Sträuchern gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB
Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen und Erhalten von Bäumen

2. Hinweise:

2.1 Wehrtechnische Dienststelle - WTD 91 -:
Das Plangebiet befindet sich in der Nähe des Schießplatzes Meppen der WTD 91. Von 
dem dortigen Erprobungsbetrieb gehen nachteilige Immissionen, insbesondere Schieß-
lärm, auf das Plangebiet aus. Es handelt sich um eine bestandsgebundene Situation mit 
ortsüblicher Vorbelastung. Für die in Kenntniss dieses Sachverhaltes errichteten baulichen 
Anlagen können gegen die Betreiber dieses Platzes (WTD 91 Meppen) keinerlei Abwehr- 
und Entschädigungsansprüche wegen der Lärmemissionen geltend gemacht werden.

Es wird empfohlen, den Immissionen durch geeignete Gebäudeanordnung und Grundriss- 
gestaltung sowie durch bauliche Schallschutzmaßnahmen zu begegnen.

2.2 Bodenfunde:
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde 
gemacht werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde, der Gemeinde 
oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege anzuzeigen
(§ 14 Abs. 1 NDSchG).

Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige 
unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die 
Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet 
(§ 14 Abs. 2 NDSchG).

2.3 Gemäß § 9 Abs. 8 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Ziele, Zwecke und 
wesentlichen Auswirkungen des Bebauungsplanes Nr. 17 in der Begründung vom 
09.07.2009 dargelegt sind. 

2.4 Diese Satzung tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB mit der Bekanntmachung in Kraft.
































































































































